
  

Gemeindeverwaltungsverband Küssaberg 
 
 
Feststellung des Jahresabschlusses 2021 
 

Auf Grund von § 95b der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg in Verbindung mit den §§ 5 und 18 des 
Gesetzes über die kommunale Zusammenarbeit (GKZ), jeweils in der geltenden Fassung, stellt die 
Verbandsversammlung am 29.03.2022 den Jahresabschluss für das Jahr 2021 mit folgenden Werten fest: 
 

  
EUR 

1. Ergebnisrechnung  

1.1 Summe der ordentlichen Erträge 2.248,07 

1.2 Summe der ordentlichen Aufwendungen -2.248,07 

1.3 Ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) 0,00 

1.4 Außerordentliche Erträge 0,00 

1.5 Außerordentliche Aufwendungen 0,00 

1.6 Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5) 0,00 

1.7 Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6) 0,00 

2. Finanzrechnung  

2.1 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 2.248,07 

2.2 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -2.248,07 

2.3 
Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung  
(Saldo aus 2.1 und 2.2) 

0,00 

2.4 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 

2.5 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 

2.6 
Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit  
(Saldo aus 2.4 und 2.5) 

0,00 

2.7 Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) 0,00 

2.8 Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit 0,00 

2.9 Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 0,00 

2.10 Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) 0,00 

2.11 
Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres (Saldo aus 2.7 
und 2.10) 

0,00 

2.12 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen -248,07 

2.13 Anfangsbestand an Zahlungsmitteln 388,48 

2.14 Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln (Saldo aus 2.11 und 2.12) -248,07 

2.15 
Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres  
(Saldo aus 2.13 und 2.14) 

140,41 

3. Bilanz  

3.1 Immaterielles Vermögen 0,00 

3.2 Sachvermögen 0,00 

3.3 Finanzvermögen 190,41 

3.4 Abgrenzungsposten 0,00 



  

3.5 Nettoposition 0,00 

3.6 Gesamtbetrag auf der Aktivseite (Summe aus 3.1 bis 3.5) 190,41 

3.7 Basiskapital 50,00 

3.8 Rücklagen 0,00 

3.9 Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses 0,00 

3.10 Sonderposten 0,00 

3.11 Rückstellungen 0,00 

3.12 Verbindlichkeiten 140,41 

3.13 Passive Rechnungsabgrenzungsposten 0,00 

3.14 Gesamtbetrag auf der Passivseite (Summe aus 3.7 bis 3.13) 190,41 

 
Der Jahresabschluss 2021 des Gemeindeverwaltungsverbands Küssaberg liegt in der Zeit von Dienstag, 
19.04.2022 bis Mittwoch, 27.04.2022, je einschließlich, im Rathaus Küssaberg, Gemeindezentrum 1, 
Rechnungsamt, Zimmer OG 21, und im Rathaus Hohentengen, Kirchstraße 4, Zimmer 9.2, während der 
üblichen Dienststunden öffentlich zur Einsicht aus. 
 
Küssaberg, 14.04.2022 
 
gez. Martin Benz 
Verbandsvorsitzender 
 
 


